
Voraussetzung der Genehmigung einer Stundung ist die Kopie des von Ihnen eingereichten
Antrages auf Herabsetzung der Vorauszahlungen an das Finanzamt.

Es werden nur Vorauszahlungen gestundet. Wenn eine Veranlagung gestundet werden soll,
muss eine herkömmlicher Stundungsantrag eingereicht werden.

Steuernummer:
Name, Vorname:
Anschrift:
Buchungszeichen:

Gemeinde Weil im Schönbuch
Marktplatz 3
Frau Singer
71093 Weil im Schönbuch
E-Mail: als@weil-im-schoenbuch.de
Fax: 07157 / 1290 - 133

STEUERERLEICHTERUNG BEI DER GEWERBESTEUER
AUFGRUND DER AUSWIRKUNGEN DES CORONAVIRUS

Infolge der Auswirkungen des Coronavirus können die nachfolgenden genannten
Steuerzahlungen zum Zwecke der Vorauszahlung 2019 oder 2020 derzeit nicht in
voller Höhe geleistet werden.
Ich beantrage deshalb eine zinslose Stundung in folgendem Umfang:

Steuerzeitraum:
Höhe der Steuer:
Höhe der mtl. Rate (mindestens 1/12 des Gesamtbetrages):

Ratendatum (01. d.M, 15. d.M, 25. d.M . etc.):

Bitte legen Sie kurz dar, dass Ihr Betrieb unmittelbar von der aktuellen Krisensituation
betroffen ist ( Auftragsrückgang, Stornierung von Aufträgen, angeordnete Schließung etc.) :

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. (Hinweis: falsche Angaben

können strafrechtliche Folgen haben, vgl. Sanktionsvorschriften §§ 370 und 378 der Abgabenordnung).

Mit freundlichen Grüßen

Datum und Unterschrift


